
Ablaufplan für eine Bewerbung im höheren Fachsemester 
 
 
Beispiel a) 
Sie studieren in einem Staatsexamensstudiengang die Fächer Deutsch und Mathematik 
jeweils im zweiten Fachsemester, möchten im Winter das Studium im BA 
Vermittlungswissenschaften (BAVM) an der Uni Flensburg in der Kombination Deutsch und 
Anglistik weiter studieren und Deutsch im dritten Fachsemester fortführen. 
 
Da Sie nicht in einem Mehr-Fach-BA-Studiengang eingeschrieben sind, müssen Sie sich für 
eine Bewerbung zunächst vom aufnehmenden Fach-Institut der Universität Flensburg in ein 
höheres Fachsemester einstufen lassen. Ansprechpartner sind die Geschäftsführenden 
Direktor/innen der Institute. 
Von diesen erhalten Sie lediglich eine schriftliche Bestätigung über die Höherstufung. 
 
Diese Bestätigung muss der Bewerbung beigefügt werden. 
 
Sie können sich jetzt im BAVM für Deutsch (3. FS) und Anglistik (1. FS) bewerben. 
 
Wenn Sie einen Studienplatz erhalten und sich eingeschrieben haben, müssen Sie dann Ihre 
bisherigen Prüfungsleistungen (identische Ansprechpartner wie bei der Höherstufung) 
anerkennen lassen. 
Der hierzu eigens erstellte Vordruck ist dann rechtzeitig vor Beginn der Prüfungs-Anmelde-
phase des neuen Semesters im Prüfungsamt abzugeben. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Beispiel b) 
Sie studieren in einem Bachelorstudiengang die Fächer Deutsch und Mathematik jeweils im 
zweiten Fachsemester, möchten im Winter das Studium im BA Vermittlungswissenschaften 
an der Uni Flensburg in der Kombination Deutsch und Anglistik weiter studieren und Deutsch 
im dritten Fachsemester fortführen. 
 
Da Sie bereits einen Mehr-Fach-BA-Studiengang besuchen, können Sie sich ohne 
vorherige Höherstufung für die Fächer Deutsch (3. FS) und Anglistik (1. FS) bewerben. 
 
Hierzu ist der Bewerbung aber eine aktuelle Studienbescheinigung beizufügen, aus der 
ersichtlich ist, dass Sie einen Mehr-Fach-BA-Studiengang besuchen (oder besucht haben) und 
aus der die studierten Fachsemester in den Fächern hervorgeht. 
 
Hinsichtlich der Anerkennung der bisherigen Prüfungsleistungen gelten die Regelungen aus 
Beispiel a) analog. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Dieses Vorgehen gilt für alle Studiengänge der Universität Flensburg. 

 
Wichtig:  
Eine Bewerbung/Zulassung im Wintersemester ist nur in „ungeraden“ Fachsemestern (1., 3., 5. 
usw.) und im Sommersemester nur in „geraden“ Fachsemestern (2., 4., 6. usw.) möglich. 
Ausnahmen zu dieser Regelung bestehen in den Studiengängen, in denen Erstsemester 
sowohl im Winter- als auch im Sommersemester zugelassen werden. Konkrete Informationen 
finden Sie im Verlauf der Online-Bewerbung in einer ausführlichen Tabelle. 


